
 

 

Öffentliche Bekanntmachung Stadt Berching 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark Kanal Weidenwang", mit paralleler Flächennut-

zungsplanänderung  

Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB über die Absicht einen vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan aufzustellen  

Bekanntmachung über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) 

Der Stadtrat hat am 01.07.2025 in öffentlicher Sitzung beschlossen, einen vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan „Solarpark Kanal Weidenwang“ gemäß § 12 BauGB aufzustellen und den Flächennut-

zungsplan im Parallelverfahren zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekanntgemacht 

(§ 2 Abs. 1 BauGB). 

In der Sitzung am 21.04.2026 wurde vom Stadtrat der Vorentwurf der Flächennutzungsplanände-

rung sowie der Vorentwurf des Bebauungsplanes, jeweils mit Stand vom 21.04.2026 gebilligt, und 

es wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlos-

sen.  

Ziel und Zweck der Planung 

Die Bauleitplanung für eine regenerative Energiegewinnung dient den Erfordernissen des Klima-

schutzes nach § 1a Abs. 5 BauGB. Die Gewinnung von Solarenergie zur Energieerzeugung führt zur 

Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Gesamtenergieproduktion und somit zur Redu-

zierung des Anteils fossiler Energiegewinnung, die damit verbundene Reduzierung des CO2-Aussto-

ßes und zur Kompensation des beschlossenen Atomausstiegs. Der Bebauungsplan wird als vorha-

benbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB im zweistufigen Verfahren aufgestellt.  

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung der geplanten 

Freiflächenphotovoltaikanlage.  

Die Lage und Abgrenzung ist aus dem nachfolgenden Kartenausschnitt ersichtlich (maßstabslos).  

 



 

 

 

 

 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans bestehend aus Planzeichnung, Textteil mit Begründung und 

Umweltbericht wird in der Zeit von 

08.06.2026 bis einschließlich 08.07.2026 

frühzeitig öffentlich ausgelegt. Die Unterlagen stehen auf der Internetseite der Stadt Berching unter 

www.berching.de unter der Rubrik Kommune – Veröffentlichungen – Amtliche Bekanntmachungen 

bzw. per Direktlink unter http://www.berching.de/bekanntmachung/ sowie über das zentrale Lan-

desportal für die Bauleitplanung Bayern unter https://geoportal.bayern.de/bauleitplanungspor-

tal/index.html zur Einsicht bereit. Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet ein-

gestellt. 

Die zu veröffentlichenden Unterlagen können alternativ im Rathaus Berching, Pettenkoferplatz 12, 

Zimmer-Nr. 21 während der allgemeinen Dienststunden von 

Montag-Freitag:   08.00 – 12.00 Uhr 

Donnerstag:    14.00 – 18:00 Uhr 

oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. 

Die Öffentlichkeit erhält hierdurch die Möglichkeit, sich frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Ent-

wicklung des überplanten Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 

Planung unterrichten zu lassen. Ferner hat die Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-

rung. Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist abge-

geben werden. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die Mailadresse info@berching.de über-

mittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen zur Planung auch per Post oder zur Niederschrift 

im Rathaus der Stadt Berching abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den vorha-

benbezogenen Bebauungsplan sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 

bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans sowie die Änderung des Flächennutzungsplans nicht von 

Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB). 

Hinweis zum Datenschutz 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 
3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 

Stadt Berching, 12.05.2026 

 

Dietmar Zeller 

Erster Bürgermeister 
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